
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 12. August 2008 

 

 Nr. 2008/1262   

Laupersdorf: Zusätzlicher Beitrag an die Fassadensanierung bei der Kirche St. Martin 

  

1. Erwägungen 

Mit Regierungsratsbeschluss Nr. 2005/1485 vom 12. Juli 2005 wurde an die kürzlich abgeschlos-

sene Fassadensanierung der Kirche St. Martin in Laupersdorf ein Beitrag von maximal Fr. 76'912.-

- gesprochen. Während den Bauarbeiten hatte sich gezeigt, dass zusätzlich zu der Fassadensanie-

rung Arbeiten an Turmuhr und Glockenstuhl nötig waren. Das Amt für Denkmalpflege und Archäolo-

gie empfahl der Bauherrschaft, da der Kirchturm eingerüstet war, diese Arbeiten zusammen mit der 

Fassadensanierung auszuführen. Dies führte jedoch zu Mehrkosten, welche im Kostenvoranschlag 

nicht enthalten waren. 

Die Denkmalpflege-Kommission und der Chef des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie bean-

tragen, die zusätzlichen Massnahmen wie folgt zu unterstützen: 

  bisher  neu 

Gesamtkosten Fr. 680'800.-- Fr. 700'569.-- 

Beitragsberechtigte Kosten Fr. 368'000.-- Fr. 422'470.-- 

Kantonsbeitrag alt 22 % ./. 5 % Sparabzug / neu 22 % Fr. 76'912.-- Fr. 92'943.-- 

Zusätzlicher Beitrag   Fr. 16'031.-- 

   ============ 

An bisherige Restaurierungsarbeiten wurden bereits Beiträge gesprochen. Mit der vorliegenden Zusi-

cherung übersteigt der Gesamtbeitrag Fr. 100'000.--. 

2. Beschluss 

2.1 Der römisch-katholischen Kirchgemeinde Laupersdorf, Laupersdorf, ist an die Fassaden-

sanierung bei der Kirche St. Martin in Laupersdorf ein zusätzlicher Beitrag von maximal Fr. 

16'031.-- (zulasten KA 365000/A 20483; Anteil Lotterie-Fonds) im Jahr 2008 

auszurichten. 
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2.2 Das Bau- und Justizdepartement wird angewiesen, zu gegebener Zeit den Beitrag 

auszuzahlen. 

Andreas Eng 

Staatsschreiber 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons 

Solothurn eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten. 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 

Amt für Denkmalpflege und Archäologie (Br) (7) 

Kantonale Finanzkontrolle 

Römisch-katholische Kirchgemeinde Laupersdorf, 4712 Laupersdorf (Einschreiben) 
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